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l. öffentliche Bekanntmachung 
der Veränderungssperre und Aufforderung zur Anmel-
dung unbekannter Rechte 

1 Anordnung 

Gemäß § 86 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16. März 1976 (BGBI. I S. 

546) in der seinerzeit geltenden Fassung wurde für die im Flurbereinigungsgebiet lie-

genden Grundstücke der Gemeinde Mossautal mit Datum vom 30. Januar 1986 ein ver-

einfachtes Flurbereinigungsverfahren angeordnet und durch die Anderungsbeschlüsse 

Nr. 1 vom 15.03.2009, Nr. 2 vom 22.03.2011 und Nr. 3 vom 04.08.2015 geändert. 

2 Flurbereinigungsgebiet 

Das Flurbereinigungsgebiet umfasst die im Flurstücksverzeichnis (Anlage 1) aufgeführ-

ten Grundstücke. 

3 Beteiligte 

Am Flu rberein ig u ngsverfah ren sind beteiligt (Beteiligte nach § '10 FlurbG) 

1 als Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie 

die den Eigentümerinnen und Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten 

der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke. 

2. als Nebenbeteiligte 

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurbe-

reinigungsverfahren betroffen werden, 
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3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, He-

cken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle 

Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beein-

trächtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. 

Andere gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung von Rebstöcken und Hopfen-

stöcken bleiben unberührt. 

4. Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung über-

steigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung 

darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden. 

Sind entgegen den Vorschriften der Nummern 1 und 2 Anderungen vorgenommen oder 

Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren 

u n berücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand ge-

mäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist. 

Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift der Nr. 3 vorgenommen worden, so muss die 

Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 

Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift der Nr. 4 vorgenommen worden, so kann 

die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass die Person, die das Holz gefällt hat, die 

abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde 

wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat. 

Entstehende Kosten bei Verstößen gegen die o. g. Einschränkungen werden der ver-

ursachenden Person zur Last gelegt. 

Die Genehmigungspflicht für die o.g. Maßnahmen aufgrund sonstiger Rechtsvorschrif-

ten bleibt unberührt. 

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

Die Beteiligten werden nach § 14 FlurbG aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch 

nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, 

innerhalb von 3 Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses bei der Flurbereini-

gungsbehörde anzumelden. Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so 

kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 

gelten lassen. 
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Heppenheim, den 02.06.2021 

Amt für Bodenmanagement Heppenheim 

- Flurbereinigungsbehörde -

(K ) 


